
werfen. Wahrhaftig‚ wer das 1mMm Leben tat, er steht groß da
Augen und den Augen Gottes, und ke10© rıeger z1iemte schönerer Dank
und Ruhm als 1  hm. „Wer überwindet, wird miı1ıt weißen Kleidern bekleide
werden. Ich werde seinen. Namen nımmer auslöschen AuSs dem Buche de
Lebens, sondern werde ıhn bekennen VOLr meinem Vater und seinen Engeln”
spricht der Herr (Offb S Q Schließlich genügt nicht, VOL Scheidunge
und Wıederverheiratung Geschiedener WAarnen. Der Seelsorger muß
S1C  h die Geschiedenen kümmern w1€e der Ärzt erkrankte Gliede
und 1e w1€e mıt besonderer (UÜte betreuen un: Hes Cun, daß S1€e nıch
verlorengehen, sondern Hem ger werden.

Pastoralfragen
Sanatıo radiece. Kın Aushilfsseelsorger mußte eine kranke TAau versehen, die

HUr standesamtlich mI1t ınem Konfessionslosen (firüher röm.-kath.) verheirate wWwar
Kır sanıerte die Eihe radıce, zweılelte aber, ob dıe Ta  €s die sehr schwach war,
sich dieses wichtigen Schrittes bewußt War und ob S1€e seither vonxn der Sanatıon iıhrer
Ehe überhaupt eLWAa: wel.  . Mehrere och ungetauft Au Kınder der Kranken
wurden kurz nach dem Versehgang getauft. Außerdem wurde den Eltern der Kranken
strenge aufgetragen, für die katholische Erziehung dieser Kinder SOLSCH., Der
Priester teilte aus dem obenerwähnten Grunde (Mangel 4 vollkommenem Bewußt-
eın der Kranken) die Sanatıon weder dem Pfarramt och dem bischöflichen Ordinarıat
mıt. KEıne Klarheıt ın der Sache gewınnen, ist schwer möglich, da die Kranke nach
ıhrer Genesung den Wohnsıtz wechselte und fürchten ıst, daß der Mann dıe Sanatıon
verurteilt. Was hat der Aushilfsseelsorger tun ? Ist jene TAau verpdilichtet, sıch als
kirchlich get1‘ aut betrachten ?

Zur Beurteilung des Falles ıst VOor allem die Frage ZU beantworten, ob der Aushıil{fs-
seelsorger für dıe Gewährung der sanatıo 1n radice erhaupt zuständig WÄäar, Die
sanatıo radıce besteht darın, daß eiIne eines kirchenrechtlichen trennenden
Hındernisses oder Formmangels ungültige Ehe gültig gemacht wird, ohne daß
der naturrechtlich gültige, beı der Eheschließung vorhandene und erklärte Ehewille
nochmals erklärt werden müßte. Da 1C. hıemiıt beı der sanatıo ın radice dıe
Befreiung VO.  5 der kirchenrechtlichen Vorschrift der Konsenserneuerung un:! gleich-
zeıtigen Dispens VO. Hindernıis, falls eın solches vorlag und nach nıcht VO.  5 selbst
weggefallen ıst, handelt, ist dafür einz1g der Apostolische Stuhl zuständig (can.*
Sie wird für den außeren Bereich VOoO. Hl Offizium und der Sakramentenkongregatıion,
für den Gewissensbereich von der Pönitentlarıe gewährt. Falls 1ner oder beide 'Teıle
ZU orientalischen 1IrcC. gehören, ist die ongregatıon für die orjıentalische 1IT5C
zuständıg. Das OÖffizium gewährt dıe Sanation, wenin dıe Hindernisse der Bekennt-
nN1ıS- (mixta relig10) oder Religionsverschiedenheıt (disparıtas cultus) vorhiegen. Beı
anderen Hindernissen und beı bloßem Formmangel ıst die Sakramentenkongregation
zuständig. Von den genannten römischen Behörden erhalten Vollmachten sanatıo
ın radıce dıe Nuntıen, die Missionsordinarıen, für 1C. und TE Missionäre, die übriıgen
Ortsordinarien 1n den Quinquennalfakultäten und Beichtväter der sogenannten
Pagella, dıe VOLr allem den höheren Ordensoberen Weiterverleihung die Beıcht-
vater gegeben wıird Hansteın, Kanonisches erecht, Aufl., 74) Wäihrend aber
die VO Hl Offiziıum ın den Quinquennalfakultäten gegebene Sanationsvollmacht
VO. Bischof persönlich („per ıpse pers‘opaliter“) auszuüben ıst und nıemandem
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delegiert werden kann, kann dıe vVvVon der Saharfientenkongregation gegebene Sana-
tionsvollmacht auch vVo Generalvıkar ausgeübt un subdelegiert werden.

IDa 1m vorhegenden Fall der (atte der kranken Frau ‚WAar QuUS der katholischen
1I5C ausgetretien Ist, sıch aber keiner akatholischen Religionsgemeinschaft an SE -
schlossen hat, hegt bloß der Tatbestand des Cal 1065 (einfaches Eheverbot)
VOor, VO  ; dem auch der Ortsordinarıus für eine schließende Ehe dispensieren kannn
KE.benso kann der Bischof ıne mI1T einem abständıgen Katholiken Formmangels
ungültig geschlossene Ehe auf Grund der Vollmacht der Sakramentenkongregation
VO DE 1958 11159/56) ın der Wurzel heilen und diese Vollmacht auch sub-
delegieren‘). Unter der Voraussetzung also, daß der obıge Aushilfspriester ıne solche
ubdelegıierte ollilmac. besaß, konnte die Ehe der en Krau mıt dem abstän-
digen atholiken sanıeren, falls diıe übrigen Vorbedingungen dafür gegeben are.

Zu dıesen gehörte VOL allem die Fortdauer des beıiderseıtigen Ehewillens 1m eıt-
punkt der Gültigmachung der standesamthlıchen Ehe (can. 1139, Y L, unı Ihese
Hortdauer wırd ach CIl 1093 VO. Rechte vermutet, solange die Zurücknahme
nıcht feststeht. Ja, ach Cal 1085 kann der heliche Wiılle auch vorhanden se1n,
obwohl jemand weıiß oder wenıgstens meınt, daß seiıne Ehe ungültig ist. Hıs wıird
nämlich ANSCHOMMCNH, daß der Konsens soweıt aqals möglıch egeben wird und daß
die Leute er den Wiıllen aben, eine gültıge Ehe einzugehen, gul ben möglıch
ist. Daß dıe kranke HKrau diesen Ehewillen gegenüber iıhrem Manne, von dem g1€e€
mehrere Kiınder hatte, besaß, darf füglıch aANSCHOMMCHN werden. Wenn S1€e auch
ıhrer Schwäche im Augenblick der Sanatıon sıch dieses wıchtigen Schrittes vielleicht

nıcht bewußt W: War deswegen dıe Sanatıon nıcht wirkungslos, denn ihren
VOLr der Tkrankung vorhandenen Ehewillen hatte sS1€e nıcht wıderrufen, und iniolge-
dessen wWwWAar seine Fortdauer ach dem oben Gesagten anzunehmen. Dazu kommt,
daß die sanatıo iın radice Ja auch ohne Wissen eines oder beider (Gatten gewährt werden
kann (can. 1133, 3 da durch S1e VO  S der Konsenserneuerung dispensiert wırd Nur
wWwWehilll dıe TAau Augenblick der Sanatıon geisteskrank SEWESCH ware, ware die
Sanatıon nach der wahrscheinlicheren Ansıcht wirkungslos SCWESCH., Freıilich sollte
dem Eheteıl, der dıe Nıchtigkeıit seiner Ehe weıß, die Sanatıon mitgeteilt werden,
amıt VO.  > der Erlaubtheit der ehelichen kte Kenntnis erhalte. Die Gültigkeit
der Sanatıon ist aber dadurch nıcht e  In Wohl aber 1st erforderlich, daß auch der
Mann der Schwerkranken den nötıgen Ehewillen ım Augenblick der Sanatıon hatte
Dies Ist ach dem oben Gesagten anzunehmen. Das Gegenteıl (die Zurücknahme
seines be1 der standesamtlichen Irauung erklärten Ehewillens müuüßte als Faktum
ewlesen werden. Der Umstand, daß fürchten ıst, daß der Mann die Sanatıon VCOCI.-

urteilt, dafür keıin Argument. Er War als Apostat ‚War kirchenfeindlich gesinnt
und den Priester und seine Tätigkeit eingestellt, aber deswegen konnte immer
noch einen naturrechtlich gültıgen Ehewillen gegenüber seiner Tau haben Da der
Ehevertrag zwıschen (GJetauften selbst schon das Sakrament ist (can. 1012, S 2),
kann zwıschen Getauften kein gültiger Ehevertrag bestehen, der nıcht zugleich Sakra-
ment ıst. Der naturrechtlich ‚War einwandfreie, aber des Formmangels wirkungs-
lose Ehevertrag zwıschen der kranken Tau un jenem Manne wurde durch die sanatıo
1n radice ınem sakramentalen, weiıl Ja beide (+atten getauft Warcen,. Nur dann,

T) Zum erstenmal wurde diese Vollmacht auf Biıtten der deutschen Bischöfe (Einschreiten
des Kardinals Bertram) mıt Reskript der Sakramentenkongregation VO. 1939 für hen
VO.  5 Katholiken mıt katholisch getauften, ber abgefallenen der relig1ös lauen Katholiken auf

Jahre erteilt.
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W der betreffende Mann arelig1ös gesinnt gewesen waäre, daßZer liehber darauf
verzichtet hätte, eine gültige Eihe einzugehen als eın Sakrament empfangen, hätte

das Sakrament nıcht empfangen, aber auch keine gültige Ehe geschlossen. diese
das Sakrament ablehnende Intention gegenüber der Intention, wirklich ZU heıraten,
die stärkere SCWESCH ıst, ist ohne zwingenden Beweıls nıcht anzunehmen. Zu diesem
Zwecke häatte der Aushilfsseelsorger sıch ber den Mann näher erkundiıgen mussen.
Sonst aber War der Aushilfsseelsorger verpflichtet, die (1im Rechtsbereıic erfolgte)
Ehesanıerung dem zuständigen Pfarrer zwecks ıntragung ın das Trauungsbuc und
Anmerkung iın den Taufmatriken der hegatten melden und sS1€e außerdem dem
bischöflichen Ordinariat anzuzelgen. uch ist cdıie E,hesanatıon der wiedergenesenen
Krau mitzuteiılen, amıt sS1€e weıß, daß sS1e kirchlich getraut ist und für dıe katholische
Erziehung ihrer Kinder nach Kräften SOrsScCHh hat

Graz Univ.-Proi. Trummer

Mitteilungen
Bischof Josephus Cal. Vheßer Z Gedenken. Morgen des Dreifaltigkeits-

sonnLags, Junı 1960, ist der freiresignierte Bischof VO.  s JLiınz, xzellenz Dr. Osephus
Calasanctius Fheßer, wohl versehen mı1T den Sakramenten der ırche, 1ın den Frieden
des Herrn eingegangen Eır War Perg Oberösterreich 28 1896 geboren,
wurde 28 Juni 1919 ZU Priester geweılht und am FL Maı 194 1 Z.U Weihbischof
konsekrtiert. Seit dem Tode des Diözesanbischofs Johannes Marıa Gföllner (3 unı

Kapıtelvikar, bıs ann ach dem Ende des zweıten Weltkrieges
D ugus 1946 als Diözesanbischof VO. Bıstum Linz Besıitz ergreifen konnte. urc
‚:wel Schlaganfälle ın den Jahren 1943 und 1953 ın seiner nımmermüden Hirtentätigkeıit
gelähmt, resignıerte mıt 31 Dezember 1955 {reiwillig auf den Bischofsstuhl vonxn 1Anz,
wurde /Auxr itularbischof von Binda ernannt und mıt der Würde eiınes päpstlichen
Thronassistenten ausgezeichnet.

Als Professor für Kanonısches Recht der Phil.-theol Diözesanlehranstalt ı1n
Linz Dr. Flhießer eıt 1932 auch Miıtherausgeber unNnseTeTr Zeitschrift Hr erscheint
auch mıt ein1gen Literarıschen Beiträgen als Mitarbeiter auf und betreute ın den Jahren
1933 bıs 1941 regelmäßig die parte „Krlässe des Apostolischen Stuhles“®‘. uch als
Bischof hat Flhließer immer wıeder eın waches Interesse den Aufgaben und Sorgen
der „Quartalschrift” ewlesen und jedes NEUE eft mıt dankbarer Freude begrüßt.
Dafür sel ıhm dieser Stelle aufrichtiger Dank Der Name Fließer bleibt für
immer mıt dem theologischen un pastoralen Wirken der „Quartalsec. verbunden.

Das ebenswerk Bischof Fließers auch HU, einigermaßen würdigen, ıst dem
Rahmen eines kurzen Nachrufes nıcht möglıch. In cdiesem kurzen Gedenken

sSo. 1LUF charakteristisch Kinmaliges hervorgehoben werden. Flhließer War eın natur-
er Mensch, VOo. Liebenswürdigkeıit und Humor, VOoO. Verstehen für die Sorgen
und auch für dıe Schwächen anderer. Eır wollte, seinem Wahlspruch gemäß, „durch
das Gute das Böse überwıiınden“. Er wäar Sahz Mensch und SaNZ Priester. uch als

den Posten eines geistlichen Beamten der Kurıle innehatte, blieb Seelsorger.
uch als Professor War Seelsorger und leistete Aushilfe, soweıt konnte. KEıne
seiner seelsorglichen Hauptleistungen ohl die Mitarbeıit beı1ı der Herausgabe des
Diözesangebetbuches „Vater unser .  .. Flhließer hatte auch eın feines Verständnis für die
Kunst, das iıhn nıcht 1m. Vergangenen erstarren Ließ, sondern ıhm half, auch den


